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BEILAGE
DES “ FÜHRER “

FÜR DIE DEUTSCHE
ARBEITSFRONTHammer und Kaust

Idee , Realität oder Phrase
Das Reichsamt »Schönheit der Arbeit " in der RSS »Kraft

durch Freude " veranstaltet gemeinsam mit den Reichsbetriebs -
gruppcn der DAF , mit der NSBO und der NS -Hago und
mit den Industrie - und Handelskammern in diesen Wochen
eine grobzügig« Werbeaktion , um durch Presse, Film und
Rundsunk , durch Versammlungen , Ausstellung «» , Slratzen -
und Bctriebspropaganda den Begriss »Schönheit der Arbeit "
in das deutsche Volk hineinzutragen . Die folgenden grund¬
sätzlichen Darlegungen sollen dazu beitragen , allen Volks¬
schichten das Verständnis sür dies« Werbeaktion zu vermitteln .

So erfolgreich die Aufklärungsarbeit der NSG „Kraft
durch Freude" in der Propagierung der Idee „Schönheit
der Arbeit" auch bisher war , gibt es doch noch immer
weite Kreise , die mit dieser Parole nichts anzufange«
wissen und ihr fremd oder gar ablehnend gegenüber-
stehen.

Den einen ist die Arbeit selbst, insbesondere aber die
Jndustriearbeit zum Begriff der Nüchternheit, äußerste«
Zweckmäßigkeit und — was sie damit gleichstellen — der
Freudlosigkeit geworden. Sie schütteln zweifelnd den
Kopf, wenn man ihnen von „Schönheit der Arbeit" als
Ziel und Aufgabe nationalsozialistischer Erneuerung des
Arbeitslebens spricht. Die anderen schauen mitleidig oder
sprechen, wenn sie offen genug sind, von „Utopien" und
„Phrasen ", von weltfremder „Phantasterei " und „Roman¬
tik". Sie wurzeln noch zu fest in einem liberalistischen
Wirtschaftsdenken, als daß sie den Begriff „Schönheit
der Arbeit" mit ihrer „Nentabilitäts "- und „Ertrags "-
Auffaffung in Einklang zu bringen vermöchten . Der Ar¬
beitsplatz war im jahrzehntelang liberalistisch geführten
Betrieb lediglich Produktionsstätte . Das war der „best¬
gestaltete" Arbeitsplatz, der die höchste Ausnutzung der
menschlichen und maschinellen Arbeitskraft , die höchste
Kapazität " der Produktionseinrichtungen ermöglichte und
dem Betrieb ein Höchstmaß an „Rentabilität " gewähr¬
leistete .

Der Faktor „Mensch"
blieb dabei von untergeordneter Bedeutung . Di« Für¬
sorge für den Arbeiter selbst in seiner Arbeit ging kaum
über die Erfüllung der gesetzlich unumgänglichen Siche¬
rungen des Arbeiter - und Gesundheitsschutzes hinaus .

Freudlose , nüchterne Arbeitsplätze
waren das Kennzeichen dieser Einstellung. Darüber hin¬
aus fehlten nicht selten die notwendigen hygienischen Ein¬
richtungen. Zahlreiche Beispiele von geradezu menschen-
unü kulturunwüröigen Arbeitsstätte» und Betriebsver .
hältnissen bestätigen das.

Daß die Arbeiterschaft unter solchen ArbeitS- und Be¬
triebsverhältnissen keine innere Freude und Befriedi-
gung aus ihrer Arbeit schöpfen konnte , bedarf keiner Er¬
klärung. Nicht zuletzt mußte das Bewußtsein des Wertes
der eigenen Arbeit unter diesen Bedingungen leiden.

Der «eue Begriff vou der Ehre der Arbeit ,
den der Nationalsozialismus schuf, muß zur Folge haben,
daß Arbeitsplatz, Arbeitsumwelt und Betriebsverhält ,
uisie eines ehrenvollen Schaffens würdig sind.

Dazu gehört zunächst die Erfüllung aller hygienischen
Erfordernifle . Dazu gehört nicht minder auch die Aus¬
gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitsumwelt im
Sinne eines gesunden persönlichen Schönheitsgefühls
durch Schaffung Heller, geräumiger Arbeitsstätten , schöner
Arbeitsplätze und ausreichender, behaglicher Aufenthalts¬
räume , die dem Arbeiter das Bewußtsein geben , daß er
auch als Mensch im Betriebe geachtet und gewertet wird.Das hat nichts mit Sentimentalität zu tun , das ent¬
springt einem gesunden Ehr. und Selbstgefühl.

Oer Sprecher der Jugend
Auf Anweisung des Soziale » Amtes der ReichS-

jugendführung wird in allen Betrieben ein Sprecher
der Jugend ernannt . Um die praktische Durchführung
dieser Anweisung zu ermöglichen , sind Richtlinien auf¬
gestellt worben, die den Betriebsführern und Betriebs¬
obleuten als Wegweiser dienen sollen . Bon der Er¬
nennung des Sprechers der Jugend ist so lange abzu¬
sehen, bis das Soziale Amt der Hitler -Jugend oder die
zuständige Reichsbetriebsgeineinschaftin dieser Sache an
die betreffenden Firmen herantritt .

Um Sprecher der Jugend sein zu können, muß der
Jugendliche möglichst lange Mitglied der HI ober auch
der SA sein , ferner Mitglied der DAF . Der Sprecher
der Jugend muß durch seine Führung ( Betragen ) in-
und außerhalb des Betriebes in der Lage sein , seinen
jugendlichen Arbeitskameraden Führer und Vorbild zu
sein . Das Amt ist zwar nicht an ein bestimmtes Alter
gebunden, jedoch sind

junge aktivistische Kräfte vorzuziehen .
Grundsätzlich sind Sprecher der Jugend in

allen Betrieben mit 10 oder mehr Jugendlichen ( d . h.
männlichen oder weiblichen Jugendlichen bis 21 Jahre )
zu bestimmen . Ebenfalls in Betrieben , in welchen Ber -
trauensrat oder Betriebsführer oder Jugendleitung
der Reichsbetriebsgemeinschaft einen Sprecher der Ju¬
gend sür notwendig halten , gleichgültig ob die Zahl von
10 Jugendlichen erreicht wirb oder nicht. Der Sprecher
der Jugend wirb vom Bctriebsobmann vorgeschlagen .
Seine Personalien sind dabei gleichzeitig an die Jugend¬
leitung der zuständigen Reichsbetriebsgemeinschast zur
Bestätigung etnzureichen . Als Sprecher der Jugend
darf nur arbeiten und sich als solcher bezeichnen, wer
von der zuständigen Jugendleitung in Verbindüng mit
ber Hitler -Jugend bestätigt ist . Der Betriebsstthrer hat
beratenden Einfluß bei der Ernennung des Sprechers
der Jugend . Aus jeden Fall muß er von dem Vorhan¬
densein des Sprechers der Jugend von Anfang an
Kenntnis haben.

In sehr großen Betrieben , oder wo es sonst zweck¬
mäßig ist , wird für jede Abteilung ein Sprecher er-
nannt . Der Sprecher der Jugend ist lediglich
Referent für Jugendsachen beim Ber -
trauensrat . Daher bedürfen sämtliche Handlungen
des Sprechers der Jugend der Kenntnis und ber Ge¬
nehmigung des Betriebs -Obmanns , bzw. des Ber -
trauensrates . Also geht der Schriftverkehr des Spre¬
chers der Jugend nur über den Betriebsobmann , der
seinerseits sür den erhöhten Kündigungsschutz des Spre¬
chers Sorge zu tragen hat. In Jugenbsachen ist immer
der Sprecher der Jugend heranzuziehen und auf seine
beratende Stimme besonderer Wert zu lege«.

Cin Betrieb,wie er nicht sein soll
Gute Lehren aus einem schlechten Beispiel

Die Parole des Amtes für „Schönheit der Arbeit" :
„Schafft gesunde Arbeitsplätze"

, hat im ganzen Reich
Widerhall gefunden. Zahlreiche Betriebe unterzogen die
Arbeitsstätten und deren Nebenräume einer gründlichen
Kontrolle auf die gesundheitliche und soziale Beschaffen¬
heit hin und sorgten für Beseitigung der übelsten Miß¬
stände . Natürlich fehlte es auch hier — wie bei allen
Neuerungen — nicht an Einwnäden verschiedenster Art ,
die erfreulicherweise niemals in ideellen , sondern in ma¬
teriellen Erwägungen ihre Ursache fanden. Einer der
hauptsächlich angeführten Etnwände betrifft

die Raumfrage .
ES ist müßig, sich hinter derartigen Hindernissen nun

für alle Zukunft zu verschanzen und immer wieder mit
einer bereits stereotyp gewordenen bedauernden Geste
dem um die Verwirklichung ber Ziele von „Schönheit der
Arbeit" bemühten Zellenobmann zu erwidern : „Jawohl ,
natürlich, ich bin ganz Ihrer Meinung , aber bitte : schaf¬
fen Sie mir Raum !"

Der Nationalsozialismus hat in seiner Aufbauarbeit
bereits unüberbrückbar erscheinende Hindernisse genom¬
men ; eine in wahrem nationalsozialistischem Geist erzo¬
gene Betriebsgemeinschaft wird immer Mittel und Wege
finden, auch schwierige Aufgaben befriedigend zu lösen .

An einem Beispiel
sei nachgewiesen , daß der mangelnde gute Wille imstande
ist , selbst leichtere Hindernisse zu dominierenden Faktoren
werden zu lassen und damit einer großzügigen Hand¬
habung des Problems den Boden zu nehmen.

Ein im feinsten Westen der Reichshauptstadt gelegener
Betrieb der Weinrestaurationsbranche weist Nebenräume
für die 340 Personen starke Gefolgschaft auf, die im be¬
denklichsten Gegensatz zu den luxuriös eingerichtetenGast¬
räumen stehen : den Aufenthaltsraum für die Gefolgschaft
— also den Raum , in dem sie ihr Mittagsbrot verzehren
und sich bei sonstigen Arbeitspausen aufhalten kann, stellt
ein enger, feuchter und nur durch künstliches Licht be¬
leuchteter Keller vor , der bei der Stärke der Belegschaft
nach einigen Minuten gemeinsamen Aufenthalts von dich¬
ten Rauchschwaden und sonstigen durch den Mangel an
Ventilation und Ausdehnung bedingten Dünsten erfüllt
ist. An Stelle von Bänken dienen allerlei herumliegende
Gegenstände dem Sitzbedürfnis . Mehrfachen

Bemühungen des Betriebszellenobmannes
gelang eS schließlich, in einer regelrechten Ueberrumpe-
lungsaktion , einen einigermaßen genschenwürdigen
Ersatz in Gestalt eines zu ebener Erde gelegenen Dop¬
pelraumes mit Restauration zu schassen . Geeignete kleine
Tische wurden von der Betriebszelle gegen den Willen
ber halsstarrigen ( jüdischen ) Betriebsführung angeschafft
und nachträglich genehmigt.

Ein besonders trauriges Kapitel stellt der Waschraum
dar :

Im Heizungskeller beftnden sich zwei Messinghähne
ohne Becken, die gewiß anderen Zwecken dienen sollten,
von der gesamten männlichen Kellner- Gefolgschaft aber
als einzige Waschgelegenheit in Anspruch genommen wer¬
den müssen. Für das weibliche Küchenpersonal stehen
Waschräume mit zwei Badewannen und zwei Brausen
zur Verfügung , die allerdings gründlich verwahrlost sind.
Das Küchenpersonal kommt überhaupt etwas besser weg :
auch für die Männer sind hier zwei Brausen und zwei
Badewannen vorhanden.

Freudestrahlend zeigt mir ber Betriebszellenobmann
die neuesten Errungenschaften: eine dritte Badewanne
neben dem neuen Aufenthaltsraum und zwei Waschbecken
in der Herrentoilette im Kellergeschoß. Auch sie wurden
heldenhaft „erkämpft".

Während die Toilettenverhältnifle einigermaßen be¬
friedigend, wenn auch keineswegs eines solchen LuxuS -
betriebes mit großen Einnahmen würdig sind, stellen die
Garderoberäume wieder einen unhaltbaren Zustand dar :
sie befinden sich zum größten Teil im vierten Stock des
Hauses in einer gemieteten und völlig verwahrlosten
Wohnung.

Die Tapete « hänge« von de» WL«de» herunter ,
eine Zimmerecke ist seit langer Zeit aufgeriffen, viel
zu enge Blechschränkchen stehen dicht aneinandergedrängt
herum , und nirgends erblickt das Auge eine Bank . Man
vergegenwärtige sich die Arbeitsfreude eines geplagten

Kellners , ber oft viermal am Tage diese vier Treppen
hinauf - und hinabsausen muß, um sich umzuziehen.

DaS Schlimmste aber sind unzweifelhaft die Speise-
abholräume im Erdgeschoß und im ersten Stock ( in ande¬
ren Stockwerken ist kein Restaurationsbetrieb ) . Ein hölli¬
sches Geklapper mit ausgehäuftem, gebrauchtem Geschirr
erfüllt den viel zu kleinen, von Arbeitenden völlig ver¬
stopften Raum und bringt jeden Neuling binnen kürzester
Zeit zur Raserei. Die Atmosphäre in diesem schrecklichen ,
nach allen Speisen duftenden Loch ist dementsprechend .

Der Restaurationsraum im ersten Stock hat über¬
haupt keinen Aufenthaltsraum , ber kürzeren Arbeits¬
pausen, wie sie gerade in diesem Beruf Vorkommen , bie¬
nen könnte. Die Gefolgschaft steht zigarettenrauchend auf
ber schmalen Treppe umher und genießt keinerlei Aus¬
spannung.

Oer mangelnde gute Wille,
der bei der Betriebsführung leider festgestellt werden
muß, hat es nicht möglich gemacht, baß ein mit Müll¬
eimern und Gerümpel bestandener Hof zu einem freund-
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lichen Aufenthaltsort umgestaltet wurde. Die Gefolgschaft
steht nun , soweit sie sich der Entfernung wegen nicht iu
kurzen Pausen in den neu geschaffenen Aufenthaltsraum
(Kantine ) zurückziehen kann, zwischen den Mülleimern
umher und holt sich etwas frische Luft in die geplagten
Lungen. Wer eine längere Pause hat, nimmt gern die
ebenfalls mühsam erkämpfte Erholungsmöglichkeit in
einem der Kantine vorgelagerten und mit Tischen und
Stühlen versehenen Hofraum in Anspruch .

Kein einziger Arbeits - oder Nebenraum weist — wen«
man die hochherrschaftlichen Gasträume ausschlietzt —
Gardinen auf, nirgends Licht , Luft , frohe Karben . Ueberall
dagegen Verwahrlosung , lieblose Einstellung den gesund¬
heitlichen Bedürfnissen des Gefolgschaftsmitgliebes ge¬
genüber, so präsentiert sich einer der führenden Restau¬
rationsbetriebe der Reichshauptstadt, und der Betriebs¬
zellenobmann, der mühsam die primitivsten Rechte der
Gefolgschaft wahrzunehmen bemüht ist , muß immer wie¬
der hören:

Bitte schaffe» Sie mir Raum !
Nein, Betriebsführung hier und in vielen anderen

Betrieben , so geht es nicht ! Wenn ein Betrieb eine an¬
ständige Einnahme hat und nach außen hin luxuriös zu
wirken gewillt ist , dann muß auch für die Gefolgschaft ,
die für ihn ihre Kraft und Gesundheit einsetzt, eine Mög¬
lichkeit der Ausspannung und der Sammlung neuer
Kraft und Arbeitsfreude geschafft werben. Das Geringste
aber, was zu verlangen ist, stellt der gute Wille dar . Das
Reichsamt für „Schönheit ber Arbeit" hat mehrfach be¬
tont, daß ihm Zwangsmaßnahmen fernliegen und baß
ihm die Störung des Wirtschaftsfriedens fernliegt , son¬
dern dieser im Gegenteil gefestigt werben soll . Dieser
Betrieb ist nur ein Beispiel. Als solches wird er von
uns Nationalsozialisten gewertet. Als abschreckendes
Beispiel sollen die durch die angeführten Maßnahmen
wenigstens teilweise beseitigten üblen Zustände den übri .
gen Betrieben aller Branchen zur Beherzigung der Ziele
des Amtes für die „Schönheit der Arbeit" vor Augen ge¬
führt werben.

Wo eine Betriebsgemeinschaft in gutem Willen zu¬
sammenhält, kann der Kampf um die so dringend nötige
Schönheit ber Arbeit nicht allzuschwer sein !

Recht -er Arbeit
Beschwerden an den Treuhänder

In manchen Kreisen der Führer der Betriebe und der
Gefolgschaft scheint noch eine gewisse Unklarheit über den
Weg zu bestehen , auf dem Beschwerden der Vertrauens¬
männer an den zuständigen Treuhänder der Arbeit bzw .
seine Beauftragten heranzubringen sind . Es wird daher
erneut darauf hingewiesen, daß Vertranensräte sich ent¬
sprechend dem Sinn des Gesetzes zur Ordnung der natio¬
nalen Arbeit unmittelbar ohne Einschaltung von Zwi¬
scheninstanzen an den Treuhänder zu wenden haben, eben»
so wie der Treuhänder selbst auch den direkten Ver¬
kehr mit den Betrieben und Vertrauensleuten pflegt. In
erster Linie muß aber stets versucht werden, alle Strei¬
tigkeiten und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der
Betriebe selbst gütlich beizulegen. In den Beschwerde -
fchriften ist zu vermerken, baß eine gütliche Regelung er¬
folglos versucht worden ist .

Im einzelnen wirb auf die zweite Verordnung zur
Durchführung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen
Arbeit vom 10. März 1034 hingewiesen , in der in 8 15 die

Form der Beschwerde
geregelt ist . Danach ist eine Anrufung des Treuhänders
der Arbeit gegen Entscheidungen des Führers des Be¬

triebes über die Gestaltung der allgemeinen Arbeitsbe¬
dingungen, insbesondere der Betriebsordnung , erst dann
zulässig , nachdem die Beschwerdepunkte im Vertrauensrat
unter Leitung des Führers des Betriebes erörtert wor¬
den sind . Kann der Führer des Betriebes den Wünschen
ber Beschwerdeführernicht Rechnung tragen , so hat er die
Gründe , die ihn für die Aufrcchterhaltung seiner Anord¬
nung bestimmen , dem Vertrauensrat darzulegen . Er hat
sodann festzustellen , ob die Mehrheit der anwesenden Mit¬
glieder des Vertrauensrates die

Anrufung des Treuhänders der Arbeit
wünscht. Ergibt sich eine Mehrheit des BertrauensratS
für die Anrufung des Treuhänders ber Arbeit, so können
die Beschwerdeführer nunmehr ihre schriftlich zu begrün¬
dende Beschwerde dem Führer des Betriebes einreichen ,
der sie unverzüglich, spätestens binnen drei Tagen , an den
Treuhänder der Arbeit weiterzugeben hat. Der Führer
des Betriebes kann dabei zu den einzelnen Beschwcrde -
punkten von sich aus Stellung nehmen. Beschwerden , die
unter Umgehung des BetriebsftthrerS unmittelbar an
den Treuhänder ber Arbeit eingereicht werden, müssen
von diesem zurückgeben werden und erleiden deshalb eine
bedauerliche Verzögerung. Bis zur Abänderung durch de«

Treuhänder der Arbeit bleibt die vom Führer des Be¬
triebes getroffene Entscheidung in Kraft und muß von
allen Gefolgschaftsmitgliedern befolgt werden.

A«o«yme Beschwerde« ««d Anzeige »

werden von dem Treuhänder der Arbeit grundsätzlich
nicht bearbeitet . Es ist eines deutschen Mannes unwür¬
dig, Anschuldigungen zu erheben, ohne mit seinem Namen
für die Wahrheit der vorgebrachten Behauptungen einzu¬
treten . Wenn aus triftigen Gründen die vertrauliche
Behandlung einer Eingabe gewünscht wird , so wirb der
Treuhänder der Arbeit diesem Wunsch entsprechen . Er
muß aber verlangen , daß jedenfalls ihm gegenüber jeder
Beschwerdeführerseinen Namen nennt .

Oie Zeugenaussagen vor dem
Arbeitsgericht

Genau wie die ordentlichen Gerichte sind auch die
Arbeitsgerichte bei ber Ermittlung der möglichen ob¬
jektiven Wahrheit vielfach auf die Aussagen und Dar¬
stellungen unbeteiligter Personen , also auf Zeugen an¬
gewiesen . Sowohl für die Gefolgschaftsmttglieder als
auch für die Betriebsführer , überhaupt für jeden Zeu¬
gen , ist es manchmal sehr unangenehm, vor Gericht zu
erscheinen und dort eine Aussage zu machen, die in vie¬
len Fällen zu einer Verfeindung mit einer der streiten¬
den Parteien , manchmal sogar mit beiden führt .

DaS Gericht kann aber bei der Erfüllung seiner
Pflicht — die Wahrheit zu ermitteln — nicht auf die
Zeugenaussagen verzichten , und aus diesem Grunde hat
daS Gesetz allen Volksgenossen die Pflicht auferlegt,,
wenn sie von einem Gericht als Zeuge verlangt werden,
erstens zu erscheinen und zweitens ihre Kenntnisse über
den streitigen Vorgang bekanntzugeben. Es besteht also
ei "

Zeugniszwang .
und wenn ein Zeuge ohne ausreichenden Entschuldi -
gungsgrund der Vernehmung fcrnbleibt oder sich wei¬
gert, eine Aussage zu machen, so kann ihn das Gericht
zum Ersatz ber dadurch entstehenden oft erheblichen Pro¬
zeßkosten und auch zu einer Geldstrafe verurteilen . Diese
Geldstrafen können im Nichtbeitreibungsfalle in eine
Haststrafe bis sechs Wochen umgewandelt werden. Bleibt
der Zeuge trotz nochmaliger Ladung dem Termin fern,
so kann er erneut zu diesen Strafen verurteilt und
auch zwangsweise vorgeführt werden . Weigert der
Zeuge sich dann , eine Aussage zu machen, so kann er
bis zur Beendigung des Prozesses von dem betreffenden
Prozeßgericht, in Haft genommen iperden.

Wie bei allen Anordnungen der Gerichte hat der
Zeuge auch gegen die genannten Beschlüsse das Recht der
Beschwerde , die spätestens zwei Wochen nach Zustellung
des Beschlusses beim Gericht eingegangen sein muß. Die
Beschwerde gegen die Ordnungsstrafe usw . kann der
Zeuge auch in der Rechtsantragstelle des Arbeitsgerichts,
bei welchem der Prozeß läuft , oder in der Rechtsan¬
tragstelle seines Amtsgerichts zu Protokoll geben . Ko¬
sten entstehen hierdurch nicht.

Aber nicht in allen Fällen besteht die Verpflichtung
zur Zeugenaussage . So dringend es notwendig ist , dem
amtierenden Richter jede Erkenntntsquelle zu erschlie¬
ßen , so muß doch vermieden werden, daß der Zeuge
durch das Gesetz in eine Lage kommt, wobei ihm nichts
anderes übrigbleiben würde, als gegen sein oder seiner
Nächsten eigenes Wohl oder eine wahrheitswidrige Aus¬
sage zu machen. Nach den Bestimmungen der 88 383 ss.
der Zivilprozeßordnung sind zur

Zeugnisverweigerung

berechtigt : der Verlobte oder der Ehegatte einer Partei ,
nahe Verwandte oder Verschwägerte einer solchen und
Personen , die infolge ihres Berufes zur Geheimhallung
verpflichtet sind. Ferner ist die Zeugnisverweigcrung
gestattet über Fragen , deren Beantwortung dem Zeugen
oder seinen Angehörigen zu unmittelbarem vermögcns-
rechtlichen Schaden oder zur Unehre gereichen , oder ihn
strafrechtlicher Verfolgung aussctzcn würden . Als nahe
Angehörige gelten hier Vater , Großvater , Sohn , Enkel ,
Adoptivvater, Adoptivsohn , Bruder , Onkel, Nesse, Schwie¬
gervater , Schwiegersohn, Schwager, Verlobter und die
gleichen Grade bei Frauen (Mutter , Tante , Schwieger¬
tochter ) . Zu den Personen , denen kraft ihres Amtes und
Standes eine Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschrift
geboten ist, gehören: Aerzte, Apotheker , Hebammen, öf¬
fentliche Beamte, Schössen , Geschworene , Rechtsanwälte
und Notare.

Verpflichtung zur Zeugenaussage

Diese letztgenannten Personen dürfen das Zeugnis
aber dann nicht verweigern , wenn sie von der Ver¬
pflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind .

Ebenfalls darf ein Zeuge sein Zeugnis nicht verwei¬
gern ( auch wenn er zu einer Prozeßpartei in einem
nahen Verwandtschaftsverhältnis steht oder ihm durch
die Aussage ein unmittelbarer vermögensrechtlicherScha¬
den entstehen würde) , wenn es sich um Fragen handelt,
die Geburten , Verheiratungen oder Sterbefälle von Fa¬
milienmitgliedern betreffen, oder den Inhalt und die
Errichtung eines Rechtsgeschäfts , bei dessen Errichtung
er als Zeuge zugezogen worden war , zum Gegenstand
haben . Ebenso kann der Zeuge die Beantwortung der
Fragen , die sich auf Handlungen beziehen , welche von
ihm selbst als Rechtsvorgänger oder Vertreter einer
Prozeßpartei vorgenommen sein sollten , nicht verweigern .
Ferner sind Fragen über den Inhalt und die Errichtung
eines Rechtsgeschäfts , bei dessen Errichtung er als Zeuge
zugezogen war , von ihm zu beantworten . Aehnlich ist
das Recht der Zeugnisverweigerung im Strafverfahren
nach 8 52 der Strafprozeßordnung geregelt. B—d.

Verantwortlich : Rolf Steinbr « « »
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